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einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Plangeltungsbereich wird im Norden über die „Hunteburger Straße“ 
und im Osten über die „Dübberortstraße“ erschlossen. Zwischen der 
„Hunteburger Straße“ und dem Plangeltungsbereich liegen ein Graben 
sowie ein Radweg, welche mit der Hauptzufahrt (Ein- und Ausfahrt für 
Feuerwehrfahrzeuge) überquert werden müssen. Unter 
Berücksichtigung der nebenstehenden Stellungnahme werden zukünftig 
zwei Zufahrten festgesetzt. Dabei dient nur eine dieser Zufahrten auch 
als Ausfahrt für Rettungsfahrzeuge und stellt somit die Hauptzufahrt dar.  
 
Die Hauptzufahrt wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung so 
positioniert, dass sie gute Sichtverhältnisse beim Verlassen des 
Geländes bietet. Eine Ausfahrt über die „Dübberortstraße“ wäre 
hingegen ungünstig, da ein bestehendes Wohngebäude an der 
„Hunteburger Straße“ die Sicht einschränken würde. Die Erschließung 
der notwendigen Einstellplätze (Stellplatzanlage) kann sowohl von der 
„Hunteburger Straße“ als auch der „Dübberortstraße“ aus erfolgen.  
 

Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 

    


